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10. „Schiff des Entsendestaates“ jedes Wasserfahrzeug, mit 
Ausnahme von Kriegsschiffen, das rechtmäßig unter der 
Flagge des Entsendestaates fährt;

11. „Luftfahrzeug des Entsendestaates“ jedes zivile Luftfahr
zeug, das rechtmäßig die Staatszugehörigkeits- und Eintra
gungszeichen des Entsendestaates trägt.

(2) Staatsbürger des Entsendestaates sind die Personen, die 
nach den Rechtsvorschriften dieses Staates dessen Staatsbür
gerschaft haben.

(3) Als juristische Personen des Entsendestaates werden 
vom Empfangsstaat jene betrachtet und behandelt, die nach 
den Rechtsvorschriften des Entsendestaates errichtet worden 
sind.

K a p i t e l  II
Errichtung von Konsulaten, Ernennung und Abberufung 

von konsularischen Amtspersonen

Artikel 2
(1) Ein Konsulat kann im Empfangsstaat nur mit dessen Zu

stimmung errichtet werden.
(2) Der Sitz des Konsulats, sein Rang, der Konsularbezirk 

sowie die Anzahl der Angehörigen des Konsulats werden zwi
schen dem Entsendestaat und dem Empfangsstaat vereinbart.

Artikel 3
(1) Der Entsendestaat holt auf diplomatischem Weg das vor

herige Einverständnis des Empfangsstaates zur Zulassung 
einer konsularischen Amtsperson als Leiter des Konsulats ein.

(2) Der Entsendestaat übermittelt dem Empfangsstaat auf 
diplomatischem Weg das Konsularpatent oder ein anderes 
Dokument über die Ernennung des Leiters des Konsulats. 
Darin sind der Vor- und Zuname des Leiters des Konsulats, 
sein Rang sowie der Sitz des Konsulats und der Konsular
bezirk zu bezeichnen.

(3) Der Leiter des Konsulats darf seine Funktionen erst nach 
Erteilung des Exequaturs oder einer anderen Erlaubnis durch 
den Empfangsstaat ausüben. Die Erteilung des Exequaturs soll 
kurzfristig erfolgen. Bis dahin kann der Empfangsstaat dem 
Leiter des Konsulats gestatten, seine Funktionen vorläufig 
auszuüben.

Artikel 4
(1) Kann der Leiter des Konsulats aus irgendeinem Grund 

seine Funktionen nicht ausüben oder ist seine Stelle zeitweilig 
unbesetzt, kann der Entsendestaat eine konsularische Amts
person des betreffenden oder eines seiner anderen Konsulate 
im Empfangsstaat oder ein Mitglied des diplomatischen Per
sonals seiner diplomatischen Mission im Empfangsstaat mit 
der zeitweiligen Leitung des Konsulats beauftragen. Der 
Empfangsstaat ist davon vorher auf diplomatischem Weg in 
Kenntnis zu setzen.

(2) Die Person, die mit der zeitweiligen Leitung des Konsu
lats beauftragt wurde, genießt die gleichen Rechte, Erleichte
rungen, Privilegien und Immunitäten, die dem Leiter des 
Konsulats nach diesem Vertrag zustehen.

(3) Wird ein Mitglied des diplomatischen Personals der 
diplomatischen Mission des Entsendestaates mit der zeitwei
ligen Leitung des Konsulats beauftragt, bleiben seine diploma
tischen Privilegien und Immunitäten unberührt.

Artikel 5
(1) Der Entsendestaat teilt dem Ministerium für Auswärtige 

Angelegenheiten des Empfangsstaates im voraus auf diploma
tischem Weg Vor- und Zunamen sowie den Rang jeder konsu
larischen Amtsperson mit, die eine andere Funktion als die 
des Leiters des Konsulats ausübt.

(2) Der Entsendestaat teilt dem Ministerium für Auswärtige 
Angelegenheiten des Empfangsstaates im voraus auf diploma

tischem Weg den Tag der Ankunft und der endgültigen Abreise 
eines Angehörigen des Konsulats und dessen Familienangehö
rigen mit.

Artikel 6
(1) Das Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten des 

Empfangsstaates stellt jedem Angehörigen des Konsulats, der 
nicht Staatsbürger des Empfangsstaates ist, einen mit einem 
Lichtbild versehenen Ausweis aus, der seine Identität und 
seine Eigenschaft als Angehöriger des Konsulats bestätigt.

(2) Absatz 1 ist auf Familienangehörige entsprechend an
zuwenden.

Artikel 7
Eine konsularische Amtsperson kann nur ein Staatsbürger 

des Entsendestaates und darf nicht Staatsbürger des Emp
fangsstaates sein oder ihren Wohnsitz im Empfangsstaat 
haben.

Artikel 8
Der Empfangsstaat kann jederzeit und ohne Angabe von 

Gründen für seine Entscheidung dem Entsendestaat schrift
lich auf diplomatischem Weg mitteilen, daß er beabsichtigt, 
das Exequatur oder die andere Erlaubnis für den Leiter des 
Konsulats zurückzuziehen oder daß ein Angehöriger des Kon
sulats nicht erwünscht ist. In diesem Fall hat der Entsende
staat die betreffende Person abzuberufen oder ihre Tätigkeit 
im Konsulat zu beenden. Unterläßt es der Entsendestaat, diese 
Pflicht innerhalb einer angemessenen Frist zu erfüllen, kann 
der Empfangsstaat, wenn es sich um den Leiter des Konsu
lats handelt, das Exequatur oder die andere Erlaubnis zu
rückziehen oder, wenn es sich um einen anderen Angehörigen 
des Konsulats handelt, diesen im weiteren nicht mehr in die
ser Eigenschaft anerkennen.

К а p i t e 1 III 
Erleichterungen, Privilegien und Immunitäten

Artikel 9
(1) Der Empfangsstaat behandelt einen Angehörigen des 

Konsulats und seine Familienangehörigen ipit der gebühren
den Achtung. Er trifft die geeigneten Maßnahmen, um einem 
Angehörigen des Konsulats die wirksame Ausübung seiner 
Funktion zu gewährleisten.

(2) Der Empfangsstaat sichert, daß ein Angehöriger des Kon
sulats die Rechte, Erleichterungen, Privilegien und Immuni
täten nach diesem Vertrag in Anspruch nehmen kann.

Artikel 10
(1) Der Empfangsstaat erweist dem Entsendestaat bei der 

Beschaffung von Konsularräumlichkeiten, einer Residenz des 
Leiters des Konsulats und der Wohnungen für die Angehöri
gen des Konsulats Hilfe und Unterstützung.

(2) Der Entsendestaat kann in Übereinstimmung mit den 
Rechtsvorschriften des Empfangsstaates Konsularräumlichkei
ten, eine Residenz des Leiters des Konsulats und Wohnungen 
für die Angehörigen des Konsulats, soweit diese Staatsbürger 
des Entsendestaates sind und ihren Wohnsitz nicht im Emp
fangsstaat haben, erwerben, mieten oder nutzen.

Artikel 11
(1) Am Gebäude des Konsulats und an der Residenz des Lei

ters des Konsulats können das Staatswappen und die Be
zeichnung des Konsulats in den Sprachen des Entsendestaates 
und des Empfangsstaates angebracht werden.

(2) Am Gebäude des Konsulats und an der Residenz des 
Leiters des Konsulats kann die Staatsflagge des Entsendestaa
tes aufgezogen werden.

(3) Der Leiter des Konsulats kann die Staatsflagge des Ent
sendestaates än den von ihm dienstlich benutzten Fahrzeugen 
führen.


